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IX . PLANFESTSTELLUNG UND

GRUNDERWERB .

Für die Durchführung der landespolizeilichen Prüfung der Entwürfe

und der Planteststellung wurde die rund 100 km lange Kanallinie in einzelne

Strecken weteilt . Nachdem die Baupläne nach meliorationstechnischer und

landespolizeilicher Prüfung ım Ministerituum der Öffentlichen Arbeiten nachge¬

prüft waren , wurde für sie auf Grund der && 15 fl . des Enteignungsuesetzes

und 13 des Wasserstrassengesetzes die endgültige Planfeststellung überall

durchgeführt , auch ın denjenigen ( jemeinde - oder Gutsbezirken , ın denen

Grundstücke nicht zu erwerben waren . In dem Planteststellungsverfahren

wurde dem Staat auch die Herstellung derjenigen Anlagen auferlegt , die für

die benachbarten Grundstücke oder im öffentlichen Interesse zur Sicherung

gegen Gefahren und Nachteile notwendig waren : gleichzeitig erfolgte die

Regelung der Unterhaltungsptlicht . Für Schäden an benachbarten Grund :

stücken , die durch solche Anlagen nicht ausgeglichen wurden , waren nach

8 ı2 des Wasserstrassengesetzes die Fisyentümer zu entschädigen , wenn auch

nicht das geltende Recht , wohl aber die Billizkeit nach den Umständen

eine Schadloshaltung erforderte . Die Entschädigungen sind , sofern keine

vütliche Finigung erfolute , durch den Bezirksausschuss vorläufig + vorbe¬

haltlich der Beschreitung des Rechtsweges festgesetzt .

Für den Kanalbau waren rund 600 ha zu erwerben : 370 ha sind

freihändig erworben , rund 30 ha haben 41 Besitzern enteignet werden müssen .

Mit acht Besitzern ist noch eine Finigung vor dem Enteignungskommissar

zustande gekommen . Der Rechtsweg wurde wegen der Höhe der Ent

schädigung in acht Fällen beschritten . Dieses vünstixe Ergebnis ist wesent¬

lich der Mitwirkung ortskundiger , von den Landräten vorgeschlagener Schätzer
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zu verdanken , mit denen der Wert der zum Kanalbau erforderlichen Grund

stücke an Ort und Stelle testzestellt wurde und die auch bei den Verhand

lungen mit den beteiligten Grundementümern als sachverständiae Berater zu

gegen waren . Ber dem Vertrauen , das «die Schätzer bei der Bevölkerung
besassen . hat in den meisten Fällen mit den Grundbesitzern eine Fimagung
über einen angemessenen Kaufpreis erzielt werden können . Der freihändige
Ankauf hat rund 20606006006 M. erfordert . Ber der Abwicklung des Grund

erwerbs wurde Vorsorge getroffen , dass die Auszahlung des Kaufpreises

möglichst bald erfolgte . Die Bauverwaltung hat die Grundbesitzer bei der

Beschaflung der für die Auflassung erforderlichen Erklärungen in jeder \ Weise

unterstützt und bei längerer Verzögerung der Auflassung Abschlagszahlungen

ucleistet . Klagen über verspätete Auszahlung der Kaufgelder sind nicht

hervorgetreten .
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